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Az.: 10 Rotenburg (Wümme), 01.08.2014 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  N r . :  0 6 2 2 / 2 0 1 1 - 2 0 1 6  
 
 

Gremien Datum TOP beschlossen Bemerkungen 

Rat 13.08.2014    

 
 
Bestellung der/des Vorsitzenden/stellv. Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke 
Rotenburg (Wümme) GmbH; Beauftragung der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Rat der Stadt beauftragt die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rotenburg 
(Wümme) GmbH, zur/zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Rotenburg (Wüm-
me) GmbH 
 

Frau/Herrn ___________________________ 
 
 
und Frau/Herrn ______________________ zur/zum Stellvertreter/in zu bestellen. 
 
 
 
Begründung: 
  
Nach der zurzeit gültigen Satzung der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH und die darin in 
§9 (Vorsitz des Aufsichtsrates) getroffene Regelung wird der/die Vorsitzende/stellvertr. Vorsit-
zende des Aufsichtsrates aus dem Kreis der Aufsichtsratsmitglieder durch die Gesellschafter-
versammlung bestellt. Sie sollen den beiden größten Fraktionen angehören. 
 
Nach § 12 der Satzung besteht die Gesellschafterversammlung aus dem Bürgermeister der 
Stadt Rotenburg (Wümme), dem der Auftrag zur Bestellung der/des Vorsitzenden und stellv. 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Rotenburg zu erteilen ist. 
 
Bisher war Herr Gilberto Gori Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Herr Hartmut Leefers 
der stell. Vorsitzende des Aufsichtsrates.  
 
 
 
Detlef Eichinger 
 
 
 
 
 


